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Verfassungsreformen und 
Machtsicherung in Südostasien
Marco Bünte

In Thailand schlug Premierministerin Yingluck Shinawatra Ende Dezember 2011 die 
Einrichtung einer Verfassungskommission vor und stellte sich auch hinter die Forde-
rung, das Volk in einem Referendum über die Zukunft der Verfassung entscheiden zu 
lassen. Die Reform der Verfassung, die im Jahr 2007 von der militärischen Übergangs-
regierung geschrieben worden war, gehört zu ihren Wahlkampfversprechen.

Analyse

Thailand ist mit seinen bisher 18 Verfassungen und häufigen Militärputschen als Son-
derfall in der Verfassungsentwicklung in Südostasien einzustufen. Es gab zwar in der 
letzten Dekade in zahlreichen Ländern der Region neue Verfassungen und Verfassungs-
änderungen, ein Trend hin zu einem „neuen“ Konstitutionalismus, wie er in anderen 
Regionen anzutreffen ist, ist jedoch nur sehr vage zu erkennen. 

 � Mittlerweile besitzen alle Länder der Region eine geschriebene Verfassung. Die Art 
der Verfassungsgebung variiert genauso stark wie deren durchschnittliche Lebens-
dauer. 

 � Die Verfassungsreformen sind keineswegs nur auf demokratische Staaten be-
schränkt. In zahlreichen autoritären Staaten erfolgten Verfassungsänderungen, die 
darauf abzielen, die Herrschaft der politischen Eliten abzusichern. 

 � Zwar finden sich in sämtlichen Verfassungen Bestimmungen zu Menschenrechten 
und Demokratie, die Verfassungswirklichkeit und Menschenrechtssituation ist je-
doch in einigen Staaten nach wie vor besorgniserregend. 

 � Im letzten Jahrzehnt wurde auch eine Reihe von Verfassungsgerichten neu aufge-
baut. Diese haben zu einer stärkeren Verrechtlichung der Politik beigetragen. 
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Der „neue“ Konstitutionalismus
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist weltweit ein 
Trend zu einem „neuen Konstitutionalismus“ zu 
beobachten (Hirschl 2004; Lutz 2000). Als grund-
legende Merkmale dieses Phänomens werden die 
Abfassung neuer Verfassungen, die zunehmende 
verfassungsrechtliche Verankerung von Menschen-
rechten und die Schaffung von Institutionen zu ih-
rer Durchsetzung (wie Verfassungsgerichten und 
Ombudsstellen) gesehen. Hinzu kommt die verfas-
sungspolitische Anerkennung kultureller Vielfalt 
und die Garantie lokaler Autonomie durch Dezen-
tralisierungsmaßnahmen. Ist ein derartiger Trend 
auch in Südostasien zu erkennen? Welche regio-
nalen Besonderheiten sind zu beobachten und wie 
sind ihre Auswirkungen auf die Durchsetzung von 
Demokratie und Menschenrechten einzuschätzen? 

Die folgende Analyse betrachtet die Entwick-
lung von Verfassungsstaatlichkeit, Menschenrech-
ten und Demokratie zuerst im historischen Längs-
schnitt, ehe kurz auf die Entwicklungen in den jun-
gen Demokratien Indonesien und Thailand ein-
gegangen wird. Im Gegensatz zu Lateinamerika, 
das in der letzten Dekade zahlreiche Verfassungs-
neuerungen erlebt hat (Schilling-Vacaflor und Bar-
rera 2011), ist in Südostasien ein Trend zum neu-
en Konstitutionalismus nur sehr eingeschränkt zu 
beobachten. Zwar wurden in den letzten Jahren in 
einigen Ländern Verfassungen neu geschrieben 
und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie gestärkt. Gleichzeitig nutzten aber die 
Machthaber in den autoritär regierten Ländern 
Verfassungsänderungen zur konstitutionellen Ab-
sicherung ihrer Macht. Verfassungsänderungen 
sind somit nicht Ausdruck einer vertieften Demo-
kratisierung und des Freiheitswillens der Bevölke-
rung, sondern eher ein Instrument der politischen 
Eliten zur Machtsicherung. 

Konstitutionalismus in Südostasien
Alle Staaten Südostasiens verfügen mittlerweile 
über geschriebene Verfassungen. Die ersten Verfas-
sungen wurden bereits unter kolonialer Herrschaft 
bzw. im Zuge der Unabhängigkeit geschrieben. Die 
erste Verfassung in ganz Asien, die Malolos-Verfas-
sung der Philippinen aus dem Jahr 1899, versprach 
eine vom Volk gewählte und ihm verantwortli-
che Regierung. Die zweite Verfassung der Philip-
pinen aus dem Jahr 1935 wurde schließlich nach 
der Unabhängigkeit von den USA im Jahr 1946 in 
Kraft gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das nie-
mals kolonisierte Thailand bereits seine dritte Ver-

fassung. Nach Kriegsende im Pazifik gab es im Zu-
ge der Dekolonisierung eine regelrechte Welle des 
Konstitutionalismus: In Indonesien wurde mit Ar-
beiten an der neuen Verfassung bereits unter japa-
nischer Herrschaft begonnen. Die Verfassung, die 
schließlich im Jahr 1945 ratifiziert wurde, bestand 
aus nur 37 Artikeln. Vietnam gab sich im Jahr 1946 
eine neue Verfassung, ein Jahr später folgten Bur-
ma und Kambodscha. Die Kolonien Großbritanni-
ens erhielten erst später eine Verfassung: Malaysia 
1957, Singapur und Brunei 1959 (Tan 2002). 

Die Lebensdauer der Verfassungen erwiesen 
sich als sehr unterschiedlich. Während Thailand 
mit seinen 18 Verfassungen einen „permanenten 
Konstitutionalismus“ durchlebte, verfügen Brunei, 
Singapur und Malaysia noch über ihre – allerdings 
sehr häufig revidierten – Gründungsdokumente. In 
den übrigen Staaten Südostasiens hielten die Unab-
hängigkeitsverfassungen nicht lange, da die jungen 
Demokratien zusammenbrachen. In Kambodscha 
entwickelte sich nach Änderungen der Verfassung 
aus dem Jahr 1947 durch Sihanouk ein stärker au-
tokratisches Regime, das schließlich in den Wirren 
des Bürgerkrieges unterging. In Indonesien führte 
Sukarno im Jahr 1959 durch die Rückkehr zur Ver-
fassung von 1945 die „gelenkte Demokratie“ ein. 
Da die gesamte Region immer stärker in den Sog 
des Ost-West-Konflikts geriet und der Indochina-
Konflikt jahrelang auf ganz Festlandsüdostasien 
ausstrahlte, blieben Konstitutionalismus und libe-
rale Demokratie auf der Strecke (Menzel 2008: 540). 

Eine neue Phase der Verfassungsentwicklung 
begann erst Ende der 1980er Jahre, parallel zur zeit-
gleich weltweit stattfindenden Welle der Demokra-
tisierung. Den Anfang machten wiederum die Phi-
lippinen mit dem Sturz des langjährigen Diktators 
Ferdinand Marcos, der in der Abfassung der neuen, 
noch heute gültigen „Freiheitsverfassung“ des Jah-
res 1987 mündete. Die Lösung des Indochina-Kon-
flikts führte auch dort zu verfassungspolitischen 
Neuerungen. In Laos setzte man im Jahr 1991 erst-
mals seit 1975 eine neue Verfassung in Kraft, Viet-
nam gab sich 1992 eine neue Verfassung. In beiden 
Ländern wurde der Einparteienstaat unter Vor-
herrschaft der Kommunistischen Partei gestärkt. 

Erfolg versprechende Versuche zur Stärkung 
der Verfassungsstaatlichkeit gab es vor allem in 
Thailand und Indonesien: In Thailand wurde nach 
intensiven Debatten 1997 die sogenannte „Volks-
verfassung“ verabschiedet, die zunächst als Mei-
lenstein auf dem Weg zu mehr Demokratie und 
Menschenrechten gefeiert wurde. Derartige Hoff-
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nungen stellten sich mit dem Militärputsch im 
Jahr 2006 und der Aufhebung der liberalen Ver-
fassung als verfrüht heraus. In Indonesien wur-
de die Verfassung aus dem Jahr 1945 durch Revi-
sionen in den Jahren 1999 bis 2002 modernisiert. 
Die jüngste Verfassung (2008) besitzt Myanmar, 
das nach dem Militärputsch von 1988 20 Jahre oh-
ne Verfassung regiert wurde. 

Tabelle 1: Verfassungen, Verfassungsdauer und 
Verfassungsreformen in Südostasien
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Brunei 1959 1 51 2004
Indonesien 1945 4 21,7 1999, 2000, 

2001, 2002
Kambodscha 1947 5 11,4 1999
Laos 1947 2 30,5 2003
Malaysia 1957 1 53 *
Burma/ 
Myanmar

1947 3 10,8 2008

Osttimor 2002 1 8 -
Philippinen 1899 4 28 -
Singapur 1959 1 51 *
Thailand 1932 18 4,3 2007
Vietnam 1946 4 16 2001

Notiz: * Häufige, technische Veränderungen der Ver-
fassung.

Quellen: Tan 2002; Hassall und Saunders 2002; eigene 
Ergänzungen.

Der Prozess der Verfassungsgebung folgte in den 
Staaten Südostasiens keinem festgelegten Muster. 
In einigen Fällen gab es Verfassungsgebende Ver-
sammlungen, in anderen, wie zum Beispiel In-
donesien, entschieden reguläre Parlamente. Die 
Art und Weise der Diskussion und Entschei-
dungsfindung variierten stark zwischen Geheim-
haltung (Laos, Burma/Myanmar) und transpa-
rent-öffentlicher Diskussion (Philippinen 1987, 
Thailand 1997). In einigen Fällen gab es auch Re-
ferenden, wobei diese insbesondere dann ange-
wendet wurden, wenn es der Regierung an Legiti-
mität mangelte, wie im Falle der Interims-Militär-
regierung in Thailand 2007 und in Myanmar 2008 
(Menzel 2008: 340). 

Tabelle 2: Verfassungsgebende Versammlungen 
in Südostasien

Staat Verfassungsgebende  
Versammlungen

Indonesien 1945, 1955-1959
Kambodscha 1993
Burma/Myanmar 1947, 1971, 1993-1997 (weiterge-

führt 2003-2007)
Osttimor 2001-2002
Philippinen 1898, 1934, 1971-1972, 1986
Thailand 1996-1997, 2006-2007

Quellen: Hassall und  Saunders 2002; eigene Ergänzun-
gen. 

Konstitutionalismus und Demokratie
Es zeigt sich, dass neue Verfassungen und Verfas-
sungsänderungen keineswegs nur in demokrati-
schen Staaten anzutreffen sind. Im Sultanat Bru-
nei versprach der Amtsinhaber Hassanal Bolkiah 
1994 eine Überarbeitung der Verfassung aus dem 
Jahr 1959. Die Verfassungsreformen des Jahres 2004 
konsolidierten die Stellung der absoluten Monar-
chie: Zwar wurde der nach der staatlichen Unab-
hängigkeit 1984 abgeschaffte Legislativrat wieder 
eingeführt, dieser kontrolliert die Herrschaft des 
Sultans jedoch nicht und Wahlen finden im ölrei-
chen Sultanat nach wie vor nicht statt (Tey 2002: 34). 

Auch die kommunistischen Einparteienstaa-
ten Vietnam und Laos haben durch weitere Verfas-
sungsrevisionen zu Beginn dieses Jahrzehnts (Viet-
nam 2001, Laos 2002) versucht, rechtsstaatliche Ele-
mente zu stärken, um Auslandsinvestitionen anzu-
ziehen und die wirtschaftlichen Reformen zu un-
terstützen. In beiden Ländern finden wirtschaft-
liche Öffnungsprozesse statt, ohne dabei die Vor-
herrschaft der kommunistischen Partei aufzubre-
chen. Mit Myanmars neuer Verfassung aus dem 
Jahr 2008 wird zwar eine „disziplinierte Demokra-
tie“ eingeführt, gleichzeitig aber die Herrschaft des 
Militärs institutionalisiert. In Singapur hat sich seit 
1959 ein hegemoniales Parteiensystem etabliert, 
in dem politische Freiheiten von der herrschen-
den People’s Action Party (PAP) nach Belieben ein-
geschränkt werden. Die Partei schränkt auch den 
Wettbewerbsgrad bei Wahlen ein, um ihre Vorherr-
schaft abzusichern. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit 
im Parlament hat sie in den 1990er Jahren mehre-
re Verfassungsänderungen durchgesetzt, um Parla-
mentssitze für die Opposition zu schaffen, eine di-
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rekte Präsidentenwahl einzuführen und damit die 
Legitimität der PAP zu erhöhen. 

Die Verfassungsreformen in Indonesien haben 
hingegen zu einer Vertiefung der Demokratie ge-
führt. Indonesien gilt trotz weit reichender Kor-
ruption als die am weitesten entwickelte Demokra-
tie der Region. In Thailand findet seit dem Militär-
putsch erneut eine Debatte über die Verfassung aus 
dem Jahr 2007 statt. In den Philippinen wird zwar 
immer wieder über Verfassungsreformen nachge-
dacht, die das präsidiale Regierungssystem in ein 
parlamentarisches wandeln sollten. Bislang hat 
sich jedoch keine Mehrheit für eine Revision der 
Verfassung des Jahres 1987 gefunden.

Menschenrechte in Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit
Mit Ausnahme der Verfassung Bruneis enthalten 
die Verfassungen aller Staaten der Region einen 
Hinweis auf die Grund- und Menschenrechte. Li-
berale, soziale und politische Rechte sind in den 
Verfassungstexten jeweils mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung verankert, werden aber in 
der Verfassungsrealität häufig stark eingeschränkt 
(Rich 2011). Beträchtliche Einschränkungen in den 
Bereichen der Presse-, Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit gibt es nicht nur in den autoritären 
Staaten Myanmar, Laos, Vietnam und Kambod-
scha, sondern auch in den freieren Staaten Singa-
pur, Malaysia und Thailand. Als Grund wird vor 
allem die Gefährdung der nationalen Sicherheit 
und öffentlichen Ordnung genannt. Die Sicher-
heitsgesetze (Internal Security Act) in Singapur und 
Malaysia boten den Regierenden häufig die Mög-
lichkeit, die Grundrechte Einzelner außer Kraft zu 
setzen. In Thailand lieferte in den vergangenen Jah-
ren die Sonderstellung des Königs einen Vorwand, 
um Freiheiten mit Hilfe des Majestätsbeleidigungs-
gesetzes einzuschränken. Beschränkungen der Re-
ligionsfreiheit finden sich in Indonesien und Ma-
laysia. In Indonesien kam es in den vergangenen 
Jahren immer wieder zu Übergriffen gegen Chris-
ten und muslimische Minderheiten (Ahmadiyya). In 
Malaysia gewährt die Verfassung zwar das Recht 
zur freien Religionsausübung, aber nicht das Recht 
auf Wahl der eigenen Religion und der Abkehr 
vom Islam (Menzel 2008: 548). Trotz anderslauten-
dem Bekenntnis in den Verfassungstexten existiert 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bis-
lang nur auf dem Papier. 

Bei Betrachtung der jährlichen Berichte inter-
nationaler Menschenrechtsorganisationen erkennt 

man ernsthafte Probleme bei der Durchsetzung der 
Menschenrechte in der Verfassungswirklichkeit in 
allen Ländern der Region. Neben illegalen Land-
nahmen finden sich extralegale Tötungen, Folter 
und unmenschliche Haftbedingungen in Gefäng-
nissen etc. Insbesondere in den Gebieten, in de-
nen der Staat gegen Sezessionisten und Kriminel-
le kämpft, kommt es häufig zu Menschenrechtsver-
letzungen, wie in Südthailand, West Papua (Indo-
nesien), Mindanao (Philippinen), und den Gebie-
ten der ethnischen Minderheiten in Myanmar. 

Mittlerweile haben einige Staaten der Region 
Menschenrechtskommissionen eingesetzt, um die 
Missstände auf diesem Gebiet zu beheben (Thai-
land, Indonesien, Philippinen, Malaysia). Die Kom-
missionen haben in der Realität aber häufig ein be-
schränktes Mandat. Insgesamt kann man fest-
halten, dass die Kultur der Straflosigkeit, die aus 
dem autoritären Erbe resultiert, für das mangelnde 
Rechtsempfinden und die schwache Rechtsstaat-
lichkeit verantwortlich ist. In der Region herrscht 
überwiegend ein formales Rechtsstaatsverständ-
nis, wonach Rechtsstaatlichkeit die politische Herr-
schaft eher legitimiert als sie begrenzt (Peeren-
boom 2004; Menzel 2008: 549). Die Schaffung von 
Verfassungsgerichten hat die Idee des Rechtsstaa-
tes hingegen gestärkt. 

Der Aufbau von Verfassungsgerichten in 
Südostasien
In zahlreichen Staaten der Region wurden neue 
Verfassungsgerichte etabliert, die zur stärkeren 
Kontrolle der Regierenden und Verrechtlichung 
der Politik beigetragen haben. In Thailand wur-
de 1997 erstmals ein Verfassungsgericht etabliert. 
Dieses wurde nach dem Militärputsch im Septem-
ber 2006 in veränderter Form im Jahr 2007 wieder 
eingerichtet. In Indonesien wurde im Jahr 2003 ein 
neues Verfassungsgericht eingesetzt, in Kambod-
scha analog zum französischen System ein Verfas-
sungsgerichtshof konzipiert. 

In Zusammensetzung, Funktion und Unabhän-
gigkeit variieren die Verfassungsgerichte jedoch 
erheblich. In Indonesien werden die neun für fünf 
Jahre amtierenden Verfassungsrichter vom Prä-
sidenten, dem Parlament und dem Obersten Ge-
richtshof bestimmt. Eine einmalige Wiederwahl 
ist möglich, eine Absetzung hingegen nicht. Der 
Ernennungsprozess hat die Unabhängigkeit der 
Richter genauso erhöht wie die budgetäre Autono-
mie des Gerichts (Mietzner 2010: 405). Thailands 
Verfassungen aus den Jahren 1997 und 2007 stre-
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ben eine Unabhängigkeit der Verfassungsrichter 
von politischer Einflussnahme an. So wird das Ver-
fassungsgericht zum einen  von der Justiz selbst be-
stimmt (fünf Berufsrichter), zum anderen  von ei-
nem Komitee aus beiden Parlamentskammern. Ein 
Viertel der Mitglieder des Parlaments oder 20.000 
Wähler können ein Amtsenthebungsverfahren ge-
gen bestimmte Verfassungsrichter einleiten. 

Die Gerichte in allen Ländern entscheiden über 
die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und über 
Streitigkeiten zwischen politischen Organen. Der 
Zugang ist jedoch unterschiedlich: Während in 
Thailand auch Einzelpersonen gegen eine Verlet-
zung ihrer Rechte klagen können, ist dies in Indo-
nesien nicht möglich. In ihrer Wirkung auf die De-
mokratie muss die Arbeit der Verfassungsgerich-
te höchst unterschiedlich bewertet werden. Die 
Entscheidungen des indonesischen Gerichts nach 
2003 haben dabei geholfen, die politische Situati-
on zu beruhigen, die Austragung politischer Kon-
flikte von der Straße in die Gerichte zu verlagern 
und damit die Demokratie zu festigen (Mietzner 
2010). Gleichzeitig kämpft das als korruptionsfrei 
geltende Gericht gegen die endemische Schwäche 
des Rechtswesens und die Korruption. In Thai-
land konnte das Verfassungsgericht den Zusam-
menbruch der Demokratie nicht verhindern. Es 
hat durch seine Entscheidungen in den letzten Jah-
ren zur Polarisierung beigetragen und wird heute 
nicht mehr von allen Seiten als neutraler Schieds-
richter akzeptiert. Kambodschas Verfassungsge-
richtshof mangelt es ebenso an politischer Unab-
hängigkeit. In Myanmar wurde das Verfassungsge-
richt erst im Jahr 2011 eingerichtet, in den kommu-
nistischen Staaten Vietnam und Laos steht der Auf-
bau derartiger Institutionen im Konflikt zur Füh-
rungsrolle der Kommunistischen Parteien. 

Die Anerkennung kultureller Vielfalt durch 
Dezentralisierung
Die Region Südostasien zeichnet sich durch eine 
sehr große Heterogenität aus, die sich in der Exis-
tenz zahlreicher multi-ethnischer und multi-reli-
giöser Staaten widerspiegelt. Diese Heterogenität 
wird auch in den meisten Verfassungen explizit an-
erkannt. Institutionen zur lokalen Regelung politi-
scher Konflikte und die politische Repräsentation 
von Minderheiten sind jedoch nur eingeschränkt 
vorhanden. So sind alle Staaten Südostasiens rela-
tiv zentralistisch. Trotz der großen gesellschaftli-
chen Heterogenität findet sich mit Malaysia ledig-
lich ein föderalistischer Staat. 

Die Demokratisierung hat auch neue Impul-
se zur Dezentralisierung der Staatsstrukturen ge-
geben. Die Dezentralisierungsprogramme unter-
scheiden sich jedoch in Umfang und Inhalt sehr 
stark. So wurden im Jahr 1991 in den Philippinen 
mit dem Local Government Code und in Indonesien 
mit dem Gesetz 22/1999 eine sehr umfangreiche De-
zentralisierung eingeleitet. In Thailand und Kam-
bodscha sind vorsichtige Maßnahmen einer fiska-
lischen Stärkung lokaler Einheiten zu beobachten, 
während politische Entscheidungen weiterhin in 
der Zentrale gefällt werden. In Indonesien hat die 
Dezentralisierung dazu beigetragen, dass der kul-
turellen Vielfalt des Archipels noch besser entspro-
chen wird. In vielen Dörfern des Archipels ist das 
lokale Gewohnheitsrecht wieder gestärkt worden. 

Verfassungsreformen und Demokratisierung in 
Indonesien
Die indonesische Verfassung aus dem Jahr 1945 
wurde nach ihrer Wiedereinführung 1959 sowohl 
von Sukarno als auch von Suharto zur Absiche-
rung ihrer Herrschaft instrumentalisiert. Trotz 
der Forderungen der Studenten nach einer Neu-
schrift der Verfassung wurde sie auch nach dem 
Sturz Suhartos im Mai 1998 nicht sofort geändert, 
da sich die politischen Akteure nicht auf ein ge-
meinsames Reformprogramm einigen konnten. 
Die verfassungspolitische Neuordnung erfolgte in-
krementell durch vier Verfassungsrevisionen zwi-
schen Oktober 1999 und August 2002. Dies geschah 
innerhalb des institutionellen Rahmens im indone-
sischen Parlament (MPR), ohne öffentliche Diskus-
sion oder Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteu-
re. Diese als Reformperiode (reformasi) bezeichne-
te Phase war durch große Unsicherheit, politische 
Instabilität und politische Gewalt gekennzeichnet. 
Trotzdem waren die Reforminhalte sehr weit rei-
chend und kommen einer vollständigen Verfas-
sungsneuschrift gleich: 95 Prozent aller Kapitel, 89 
Prozent aller Artikel und 85 Prozent aller Paragra-
fen wurden verändert oder neu geschrieben (Indra-
yana 2008: 250). 

Diese quantitativen Veränderungen gehen mit 
qualitativen Verbesserungen einher: Die wichtigs-
ten Menschenrechtsbestimmungen wurden in die 
Verfassung aufgenommen, das Militär verlor sei-
ne formale politische Rolle in der Politik, regiona-
le Autonomie wurde als Verfassungsgrundsatz ver-
ankert. Darüber hinaus wurden wichtige Refor-
men im Regierungssystem durchgeführt, die die 
Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit stärken. 
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Dazu gehören: Die Einführung der direkten Präsi-
dentschaftswahl, die Schaffung einer zweiten Kam-
mer und der Aufbau eines Verfassungsgerichtsho-
fes, der über die Rechtmäßigkeit der Gesetze ent-
scheidet. 

Diese Veränderungen stellten einen Kompro-
miss zwischen den politischen Parteien dar, die 
sich Vorteile unter der neuen Ordnung erhoff-
ten (Indrayana 2008). Darüber hinaus wurde die 
Pancasila („Fünf Säulen“) als Grundfeste des in-
donesischen Staates bekräftigt. Die fünf Prinzipi-
en Glaube an einen Gott, Achtung der Menschen-
würde, nationale Einheit, Demokratie durch Kon-
sens und soziale Gerechtigkeit sollen damit weiter-
hin die Grundlage allen staatlichen Handelns dar-
stellen. Der Wunsch einiger muslimischer Partei-
en, eine Verpflichtung zur Anwendung der Scha-
ria für Muslime einzuführen, scheiterte am Wider-
stand der beiden größten muslimischen Massenor-
ganisationen NU und Muhammadiyah. Indonesien 
bleibt bei seinen säkularen, toleranten Staatsprin-
zipien. Insgesamt lässt sich ein positives Fazit der 
Verfassungsreformen ziehen. Sie lieferten einen 
Impuls zur Konsolidierung der Demokratie und 
zur Stärkung rechtsstaatlicher Standards. In Anbe-
tracht der grassierenden Korruption und Schwäche 
des Rechtswesens ist es jedoch bis zum Aufbau ei-
nes funktionierenden Rechtsstaates noch ein wei-
ter Weg. 

Permanenter Konstitutionalismus und 
Machtkampf in Thailand 
Das Königreich Thailand hatte in den Jahren 1932 
bis 2011 insgesamt 18 Verfassungen. Die durch-
schnittliche Lebensdauer einer Verfassung lag da-
mit bei etwas mehr als vier Jahren. Aus der Viel-
zahl der Verfassungswechsel folgt ein nur unge-
nügend ausgebildetes Verfassungsdenken und ei-
ne starke Stellung von Monarchie und Militär. Ver-
fassungen waren in der Vergangenheit lediglich In-
strumente rivalisierender Militärcliquen, die ihre 
Macht im Staate konservieren wollten. Nach 1932 
entwickelte sich ein permanenter Konstitutionalis-
mus, der in einem „Teufelskreis“ aus Militärputsch, 
Verfassungsgebung, Krise und erneutem Militär-
putsch sichtbar wurde. Mit zunehmender wirt-
schaftlicher Modernisierung des Königreichs und 
dem Aufstieg neuer sozialer Schichten (Unterneh-
mertum und Mittelschichten) hat sich die Situation 
jedoch gewandelt. Die Verfassungsentwicklungen 
der letzten zwei Dekaden sind damit Ausdruck des 
Machtkampfes zwischen den alten und neuen so-

zialen Kräften. Im Zentrum des Konfliktes stehen 
hier auf der einen Seite das Lager der von Thaksin 
Shinawatra mobilisierten Landbevölkerung und 
der städtischen Armen und auf der anderen Seite 
die alte Elite aus Bürokratie, Königtum und Mili-
tär und die mit ihr verbundene städtische Mittel-
schicht in Bangkok. 

Der Teufelskreis ständiger Verfassungsneue-
rungen sollte zunächst mit der sogenannten Volks-
verfassung aus dem Jahr 1997 durchbrochen wer-
den. Konservative Eliten aus Bürokratie, Royalis-
ten und Militär versuchten mit Unterstützung li-
beraler Vertreter aus Medien, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft stärker partizipative und rechts-
staatliche Elemente in der Verfassung zu veran-
kern. Die „Volksverfassung“ sollte Demokratie 
und Good Governance stärken und gleichzeitig die 
Mitsprachemöglichkeiten von Militär und Büro-
kratie zurückdrängen. Korruption und Patrona-
ge sollten begrenzt und sogenannte „dunkle Ein-
flüsse“ auf die Parteipolitik reduziert werden.1 Da-
zu wurde das passive Wahlrecht auf Personen mit 
Hochschulabschluss begrenzt, die Listenwahl soll-
te die Wahl geeigneter Politiker fördern. Die Kon-
trolle des mehrheitlich von den ländlichen Wäh-
lern gewählten Parlaments sollte durch die Einfüh-
rung einer Reihe unabhängiger Verfassungsorgane 
(Verfassungsgericht und Nationale Korruptionsbe-
kämpfungsbehörde) gestärkt werden. 

Die Verfassungswirklichkeit wurde jedoch 
durch den Aufstieg Thaksin Shinawatras und sei-
ner 1998 gegründeten Thai Rak Thai Partei ge-
prägt. Thaksins Aufstieg verkörpert das Streben ei-
ner neuen Generation von Unternehmern nach po-
litischem Einfluss. Während seiner Herrschafts-
zeit wurden die parlamentarischen und rechtli-
chen Kontrollmechanismen systematisch ausge-
hebelt. Bei den Wahlen 2001 und 2005 erzielte die 
Thai Rak Thai – gestützt auf Thaksins Beliebtheit 
bei der ländlichen Bevölkerung im Norden und 
Nordosten – haushohe Siege. Die Thai Rak Thai si-
cherte Thaksins Vorherrschaft im Parlament, wäh-
rend die neutralen Kontrollgremien (Verfassungs-
gericht, Korruptionsbekämpfungsbehörde) mit lo-
yalen Personen besetzt wurden. Thaksin forder-
te die Vormachtstellung der alten Eliten aus Bü-
rokratie, Militär und Königtum heraus. Nachdem 
auch die Zivilgesellschaft und die Mittelschicht in 

1 Dahinter verstecken sich die Phänomene des Stimmenkaufs 
und des Einflusses einflussreicher lokaler Bosse, die ihren 
Reichtum zur Beeinflussung des Wahlvolkes eingesetzt ha-
ben. 
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Bangkok ihre Unterstützung in Folge von Korrup-
tionsvorwürfen gegen die Regierung aufkündigten 
und wochenlang in der Hauptstadt protestierten, 
putschte das Militär im September 2006 Thaksin 
aus dem Amt. Der regierende Militärrat versprach 
jedoch, zur Demokratie zurückzukehren. 

Unter der militärischen Übergangsregierung 
wurde eine neue Verfassung ausgearbeitet, die 
schließlich im August 2007 in einem Referendum 
angenommen wurde. Die 18. Verfassung des Kö-
nigreichs war jedoch kein allseits akzeptierter Sozi-
alvertrag, sondern reflektierte erneut die Bruchlini-
en des politischen Konfliktes: Die Verfassung wur-
de zwar von 57 Prozent angenommen, die Wahlbe-
teiligung war jedoch mit 57,6 Prozent sehr gering. 
Darüber hinaus stimmte die Bevölkerung in 24 Pro-
vinzen im Norden und Nordosten gegen die Ver-
fassung. Die Verfassung verfolgte das Ziel, aus der 
Thaksin-Ära zu lernen und eine Konzentration po-
litischer Macht in der Exekutive zu verhindern und 
nicht gewählte Entscheidungsinstanzen zu stärken. 
Mit einer Reihe von Vorschriften (Absenkung von 
Quoren für Misstrauensanträge, Wahlrechtsände-
rungen etc.) sollten Regierung und Parteien ge-
schwächt und die politische Macht stärker verteilt 
werden. Militär und Bürokratie erhielten einen Teil 
ihres Einflusses zurück. Die Justiz als Kontrollor-
gan wurde gestärkt. Die neue Verfassung erlaubte 
es dem Verfassungsgericht nicht nur, einzelne Ab-
geordnete aus der Politik zu verbannen, sondern 
ganze Parteien zu verbieten, wenn Politiker des 
Stimmenkaufs oder Wahlbetrugs überführt wur-
den. Mit all diesen Maßnahmen wurde eine „Justi-
zialisierung der Politik“ eingeleitet, mit deren Hilfe 
die traditionellen Eliten aus Bürokratie und Militär 
im Verbund mit der Mittelschicht in Bangkok ih-
re dominante Stellung verteidigten. Sämtliche mit 
Thaksin verbündeten gewählten Regierungen wur-
den per Justizentscheid aus dem Amt getrieben. 

Diese Beispiele zeigen, dass Verfassungsfragen 
im Kampf um die Macht in Thailand zum zentralen 
Schauplatz geworden sind. Die im Jahr 2011 neu 
ins Amt gewählte Schwester Thaksins, Yingluck 
Shinawatra, hat eine Reform der Verfassung von 
2007 versprochen. Ende Dezember 2011 schlug 
sie die Einrichtung einer Verfassungskommission 
vor und stellte sich auch hinter die Forderung, das 
Volk in einem Referendum über die Zukunft der 
Verfassung entscheiden zu lassen. Eine neue Run-
de im verfassungspolitischen Machtkampf scheint 
eröffnet.

Der „neue“ Konstitutionalismus in Südostasien
Die Ansätze eines neuen Konstitutionalismus blei-
ben in Südostasien sehr vage, wobei sich in einigen 
Ländern – insbesondere in den jungen Demokra-
tien – Tendenzen abzeichnen, rechtliche Reformen 
zur Kontrolle politischer Herrschaft einzubringen. 
Hier wurden auch neue Verfassungen geschrieben, 
Verfassungsgerichte eingerichtet und die Situati-
on der Menschenrechte gestärkt. Die Beispiele In-
donesien und Thailand zeigen jedoch, dass diese 
Reformen weiterhin allein im Interesse der politi-
schen Eliten erfolgen. 
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